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Sachverhalt: 
 

Im Rahmen des Förderprogrammes „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ werden in der 
Grundschule Müllenbach und der Heier Grundschule unter anderem die von den Schulen 
aufgestellten Medienkonzepte umgesetzt. Begleitet wird die Umsetzung durch das 
Ingenieurbüro IBDC aus Hennef, welches bereits im Vorfeld beratend in den Schulen tätig 
war. Dieses hat, auf Basis der von den Schulen entwickelten Konzepte, die örtlichen 
Bedarfe zur notwendigen Infrastruktur innerhalb der Schulen festgestellt. Das Büro IBDC 
unterstützt und begleitet im nächsten Schritt ebenfalls die Ausschreibung der 
erforderlichen technischen Leistungen. Innerhalb des Förderprogramms sind diese Kosten 
für Planung, Begleitung und Überwachung der Vorhaben förderfähig.  

Bereits vor dem Start des Projekts „Gute Schule 2020“ hatten im Sommer 2016 die vier 
Kommunen der Kreismitte - Gummersbach, Lindlar, Marienheide und Reichshof -  den 
Oberbergischen Kreis im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung beauftragt, einen 
Antrag zum Bundesförderprogramm unterversorgter Gebiete mit Breitbandanschlüssen zu 
stellen. Nachdem der Bund den endgültigen Förderbescheid erteilte, wurde der Auftrag 
zum Ausbau im Sommer 2018 an die Deutsche Telekom GmbH vergeben. Unter anderem 
werden durch den nun anstehenden Breitbandausbau direkte Gigabit-fähige Anbindungen 
durch reine Glasfaseranschlüsse an die Schulgrundstücke gelegt. Die 
Grundvoraussetzungen zum Ausbau einer leistungsfähigeren digitalen Infrastruktur an den 
beiden Grundschulen werden damit erreicht. In Marienheide begann am 03.06.2019 der 
Breitbandausbau und wird ca. 35 Wochen Bauzeit in Anspruch nehmen. 

 



Nach Mitteilung des Büros IBDC sind die in den Schulgebäuden bereits vorhandenen 
Anschlüsse und Infrastrukturen für den beabsichtigten WLAN-Ausbau in Teilen 
verwendbar. Sofern es notwendig wird, die Hausanschlüsse der Schulen auf Glasfaser 
umzustellen, sind auch diese Aufwendungen förderfähig. 

 
 
 
Im Auftrag 
 
 
  
gez. Volker Müller Marienheide, 24.06.2019 
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